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An die 
Prüfsachverständigen für 
die Prüfung von lüftungstechnischen Anlagen 

Landesbauordnung - Verwendbarkeitsnachweise 
„Atembare Raumluft" oder Entscheidung der zuständigen Stelle 

Schreiben vom 18.07.2013: 
„Brandschutzklappen in Abluftanlagen chemisch genutzter Digestorien" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein o.a. Schreiben vom 18.07.2013 hat eine breite Fachdiskussion 

über die Verwendung von Brandschutzklappen in Abluftanlagen che

misch genutzter Digestorien ausgelöst. Nach Durchführung eines Fach

gesprächs in meinem Hause und nach Beratung mit dem Deutschen 

Institut für Bautechnik und den obersten Bauaufsichtsbehörden der 

Länder ergänze ich mein o.a. Schreiben vom 18.07.2013 wie folgt: 

Die Verwendung von Brandschutzklappen in „atembarer Raumluft" wird 

von den bekannten Verwendbarkeitsnachweisen - nationaler und euro

päischer Art - abgedeckt, da dies den Prüfbedingungen entspricht. 

Als „atembare Raumluft" wird auch solche Luft betrachtet, die zwar be

lastet ist, aber nur mit für den Menschen toxikologisch unbedenklichen 

Stoffen. Insoweit wird eine Atmosphäre als unbedenklich angesehen, in 

der die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) nach Gefahrstoffverordnung 
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(GefStofN) - veröffentlicht in der Technischen Regel für Gefahrstoffe 

900 (TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte) 1 
-, eingehalten werden. 

Bis zum Vorliegen neuerer technischer Erkenntnisse ist daher anzu

nehmen, dass die Verwendung von Brandschutzklappen in Abluftanla

gen von Digestorien normen- bzw. zulassungskonform ist, wenn auch 

dort die AGW eingehalten werden. Dies gilt nicht, soweit ein Hersteller in 

seinen Einbau- und Betriebsanleitungen erklärt, dass seine Brand

schutzklappe für einzelne Stoffe der AGW-Liste nicht geeignet ist und 

diese Stoffe eingesetzt werden. 

Die Belastung von Brandschutzklappen mit anderen Stoffen oder höhe

ren Konzentrationen als den in der TRGS 900 genannten Stoffen ist von 

den mir derzeit bekannten Verwendbarkeitsnachweisen nicht abge

deckt. Es gilt insoweit mein o.a. Schreiben vom 18.07.2013. 

Wenn im Rahmen von Erst- oder wiederkehrenden Prüfungen nach 

PrüNO NRW eine Erklärung des Bauherren bzw. des Betreibers vor

liegt, dass Brandschutzklappen nur in „atembarer Raumluft" verwendet 

werden und geeignete betriebliche und/oder organisatorische Maßnah

men ergriffen werden bzw. bereits in Anwendung sind, die eine planmä

ßige und außerplanmäßige Überschreitung der AGW ausschließen sol

len, kann als Voraussetzung zur Feststellung der Wirksamkeit und Be

triebssicherheit der brandschutztechnisch getroffenen Maßnahmen die 

sichere Verwendbarkeit der Brandschutzklappen vermutet werden. Eine 

Bescheinigung der Konformität mit der DIN EN 15650 bzw. die Überein

stimmungserklärung des Herstellers nach § 26 BauO NRW reicht in die

sen Fällen aus. 

1 Ausgabe: Januar 2006 zuletzt geändert und ergänzt: GMBI 2013 S. 363-364 v. 
4.4.2013 
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Soweit bei Prüfungen kein Verwendbarkeitsnachweis für die Verwen

dung in nicht-atembarer Raumluft vorgelegt werden kann, braucht hin

sichtlich der Verwendung einer Brandschutzklappe in der Abluftanlage 

chemisch genutzter Digestorien kein Mangel in den Prüfberichten gern. 

PrüNO NRW - Prüfverordnung - durch die Prüfsachverständigen aus

gewiesen werden, wenn eine Entscheidung der zuständigen unteren 

Bauaufsichtsbehörde oder Baudienststelle durch den Bauherrn oder 

Betreiber vorgelegt wird, dass gegen die Verwendung der Brandschutz

klappe zur Erfüllung von brandschutzrechtlichen Anforderungen unter 

Nennung der gestatteten Beanspruchungen keine Bedenken bestehen. 

Ich weise darauf hin, dass in Bezug auf das Prüfen von technischen An

lagen (mit einem Beispiel anhand von Brandschutzklappen, die in che

misch belasteter Abluft verwendet werden sollen) ein separater Erlass 

an die Bauaufsichtsbehörden und Baudienststellen des Landes ergehen 

wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

Czepuck 
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